
EntlastungforderndieBeschäftigten
in der Kranken- und in der Alten-
pflege schon seit vielen Monaten.
Beispiel Krankenhäuser: Hier hat
ver.di jüngsterneutZahlenvorgelegt,
die zeigen, wie groß der Mangel in
der Patientenversorgung ist. Dazu
haben bundesweit 600 Stationen,
die rund 13 000 Pflegekräfte reprä-
sentieren,dieSchichtbesetzungauf-
geschrieben, die notwendig wäre,
um die Patient/innen gut versorgen
zu können. Die haben sie dann mit
dem vorhandenen Personal abge-
glichen. So haben sie den so ge-
nannten„Soll-ist-voll-Tag“ermittelt
– der Tag eines Monats, an dem
das vorhandene Personal aufge-
braucht ist. Daswäre im Juni bereits
am 25. der Fall gewesen.
Für ver.di-Bundesvorstandsmit-

glied Sylvia Bühler zeigt diese Er-
hebung erneut, dass das System
nur funktioniert, weil die Beschäf-
tigten „über ihre Belastungsgrenze
gehenundmit hohempersönlichen
Einsatz versuchen, den Personal-
mangel auszugleichen. Sie werden
regelrecht verschlissen.“
Auch inderAltenpflege fehlt qua-

lifiziertesPersonal. 13 000neueStel-
len will Gesundheitsminister Jens
Spahn, CDU, in einem Sofortpro-
gramm schaffen. Das reicht nach
ver.di Ansicht nicht aus, um den
akuten Mangel zu beheben. Um
den politischen Druck zu erhöhen,
hat ver.di zu Protesten rund um die
Gesundheitsministerkonferenz der
Länder am 20. Juni in Düsseldorf
aufgerufen.UnterdemMotto„Mehr

vonuns istbesser füralle“verlangen
dort Beschäftigte aus Krankenhäu-
sernundAltenpflegeeinedeutliche
Aufstockung des Personals.

warnstreik soll forderungen
nachdruck verleihen

An den Unikliniken in Homburg, Es-
sen und Düsseldorf wollen die Be-
schäftigten ihre Entlastung auch
per Tarifvertrag sichern. Zwar er-
kennen die Klinikleitung diesen Be-
darf durchaus an, aber die Tarifver-
handlungengestaltensichschwierig.
In Homburg hat ver.di der Klinik-
leitung ein Ultimatum gesetzt.
Sagt sie den Beschäftigten bis zum
22. Juni keine substanziellen Ver-
besserungen zu, wird ver.di ihre
Mitglieder dort zur Urabstimmung
aufrufen. Um dieser Forderung
Nachdruck zu verleihen, sollen am

19. und 20. JuniWarnstreiks amUni-
klinikum in Homburg stattfinden.
Für diese beiden Tage haben sich

ver.di und die Klinikleitung eine
Notdienstvereinbarungunterzeich-
net. Allerdings hat der Arbeitgeber
kurz nach der Unterschrift beim
Arbeitsgericht im 700 Kilometer
entfernten Berlin eine einstweilige
Verfügungbeantragt,umdenWarn-
streik zu verhindern. Das Gericht
erklärte die Warnstreiks jedoch für
zulässig.
Ähnlich festgefahren ist die Situ-

ation auch an den Unikliniken in
Essen und Düsseldorf. Auch hier
wollen die Arbeitgeber nicht ver-
handeln. Zeigen Warnstreiks keine
Wirkung,wirdver.di zeitnahzueiner
Urabstimmung aufrufen.
https://gesundheit-soziales.ver
di.de/

Heike Langenberg

Personal nicht verschleißen
pflege – ver.di will Verbesserungen auf politischer und auf tariflicher Ebene erreichen
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Ziel
„Es geht dieser
Partei doch nur
darum, sprachlich
zu eskalieren und
sich inhuman zu
profilieren.“

Katrin Göring-Eckardt,
Vorsitzende der
Grünen-Fraktion im
Bundestag, über die
Flüchtlingspolitik
der CSU

... der Fluglinie Euro-
wings organisiert ver.di
mittlerweile Beschäftigte.
Ob Angestellte in der
Verwaltung, Luftfahr-
zeugtechniker/innen,
Flugbegleiter/innen oder
Pilot/innen – sie wollen
künftig an einem Strang
ziehen. Dazu haben die
Tarifkommissionen der
genannten Bereiche
Mitte Mai in Düsseldorf
bei ihrer ersten gewerk-
schaftlichen Abstim-
mungskonferenz eine
Zusammenarbeit verein-
bart. Damit reagiert
ver.di auf die neuen Her-
ausforderungen der Air-
line. Sie ist in den ver-
gangenen Monaten zwar
schnell gewachsen, aber
es sei zu Fehlentwicklun-
gen gekommen, sagte
Robert Hengster, Leiter
der ver.di-Bundesfach-
gruppe Luftverkehr. Ob
Kabine, Cockpit, Verwal-
tung oder Technik, die
Beschäftigten sehen vie-
le Gemeinsamkeiten und
wollen die Synergieeffek-
te bei den laufenden
Verhandlungen zu ihren
Gunsten nutzen.

hla



Wer feststellt, dass in vielen Zeitun-
gen, Internetportalen,Hörfunk-und
Fernsehkanälen die gleichen Nach-
richten und Meinungen verbreitet
werden, kann schnell auf den Ge-
dankenkommen,dassdahintereine
zentrale Kraft steht, die das Ganze
steuert – eine Behörde vielleicht,
eine Institution, gar „der Staat“ als
solcher.Aber soeinfach istdieSache
nicht.Bei ihrerArbeitsinddiemeisten
Journalistinnen und Journalisten in
den – personell immer stärker aus-
gedünnten – Redaktionen täglich
per Internet einer Sturmflut von In-
formationen ausgesetzt. Die gehen
einerseits von politischen oder zi-
vilgesellschaftlichenOrganisationen
und – in der Tat – von staatlichen
Stellen aus, andererseits aber auch
vonHeerscharenprofessionellerPu-
blic-Relations-Experten im Dienst
von Kommerz und Profit.

dpa-tochter sorgt „für hohe
auffindbarkeit bei google“

Mittlerweile ist dieseArt vonÖffent-
lichkeitsarbeit technisch hochge-
rüstet und systematisiert. Zu den

führenden Dienstleistern der PR-
Branche dürfte die Firma „news ak-
tuell“ GmbH zählen, eine Tochter
der allgegenwärtigen Deutschen
Presse-Agentur (dpa), alsodergröß-
ten journalistisch-redaktionellorien-
tierten Nachrichtenagentur hierzu-
lande.
Laut Eigenwerbung sorgt „news

aktuell“ füreinen„effektivenZugang
zu Medien und Verbrauchern“ und
zum Beispiel „für eine hohe Auf-
findbarkeitbeiGoogle“.Undweiter:
„Über ‚news aktuell‘ gelangen In-
halte an alle wichtigen Medienfor-
mate: ob klassische Printtitel, klick-
starke Online-Portale oder soziale
Netzwerke, indenensichpotenzielle
Kunden tummeln.“
Bei einem scheuen Blick auf diese

„Inhalte“kommtmanausdemStau-
nen nicht heraus. Beispiel gefällig?
Da berichtet etwa das Presse- und
InformationszentrumMarine Mitte
Juni 2018 über einen „Parlamenta-
rischen Abend“ in der Hauptstadt-
Niederlassung des Landes Baden-
Württemberg: „Zum zweiten Mal
bringenwir Seemannsgarn und Po-
litikersprechzusammen.”Mitdiesen

Worten habe der Inspekteur der
Marine,VizeadmiralAndreasKrause,
seine Gäste begrüßt, sei aber
„schnell zur Sache“ gekommen: Es
gehe „heute um die Finanzierung
derumfassendstenModernisierung
der Marine seit 60 Jahren“.

baden-württemberg und sein
brandneues marineschiff

StaatssekretärVolkerRatzmann,Be-
vollmächtigter des Landes Baden-
Württemberg beim Bund, schlug
laut „news aktuell“ alsdann den
„Bogen zur persönlichen Verbun-
denheit seiner Heimat mit einem
brandneuen Marineschiff: Mit der
Patenschaft des Landes mit der Fre-
gatte ,Baden-Württemberg’undder
TaufpatinGerlindeKretschmannha-
ben wir ein ganz besonders enges
Band mit der Marine geknüpft.”
Tja, sowasstehtnatürlich inkeiner

Zeitung, weil es irgendwie viel zu
peinlich ist, aber es dringt dennoch
über verschlungene Kanäle in den
Hinterkopf der öffentlichen Mei-
nungsbildung.

Henrik Müller

Strafvollzug
am Limit

(pm) ver.di und die in ihr
organisierten Beschäftig-
ten im Justizvollzug
schlagen Alarm. Bundes-
weit seien allein die an-
gezeigten Übergriffe auf
Beschäftige in den Jus-
tizvollzugsanstalten
(JVA) innerhalb eines
Jahres um über 50 Pro-
zent angestiegen.
Gleichzeitig sehen sich
die Beschäftigten einer
stetig zunehmenden
Überbelastung bei ihrer
Arbeit ausgesetzt. Grund
hierfür sei zum einen der
seit Jahren eklatante
Personalmangel auf-
grund von Stellenkürzun-
gen in den bundesweit
knapp 200 Gefängnissen.
In der Folge seien die
Zahl der Überstunden
sowie der Krankenstand
des Personals in den Jus-
tizvollzugsanstalten
drastisch angewachsen.
Freiwerdende Stellen
könnten wegen der
schlechten Bezahlung
nur schleppend besetzt
werden. Zum anderen
sei nach den geänderten
Straf- bzw. Justizvoll-
zugsgesetzen in den
Ländern ein deutlicher
Aufgabenzuwachs zu be-
wältigen. „Der Strafvoll-
zug läuft dadurch bereits
seit längerem über dem
Limit”, sagte ver.di-Vor-
standsmitglied Wolfgang
Pieper aus Anlass der
Justizministerkonferenz
der Länder Anfang Juni.
Der ver.di-Bundesfach-
vorstand Justizvollzug
hat aus Anlass der Kon-
ferenz dem Vorsitzenden
der Justizministerkonfe-
renz, dem thüringischen
Justizminister Dieter Lau-
inger, Grüne, eine Reso-
lution der ver.di-Beschäf-
tigten im Justizvollzug
überreicht und nach-
drücklich auf die Miss-
stände hingewiesen.

UnabhängigeMedien
öffentlich-rechtlicher rundfunk – Zielgruppe auch im Netz erreichen
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(pm)Deröffentlich-rechtlicheRund-
funk brauche einen festen Platz
auch im Internet. Dafür hat sich der
ver.di-VorsitzendeFrankBsirskeaus-
gesprochen. InZeitenvonFakeNews
und Hassreden brauche man ver-
lässliche und unabhängige Me-
dienanbieter. Dahermüsstendie öf-
fentlich-rechtlichenMedien ihreZiel-
gruppenmit hochwertigen Inhalten
überall dort erreichen können, wo
diese zu finden seien – also auch
im Netz.
„Sie haben nicht die Aufgabe, le-
diglich Lücken zu füllen, die private

Medienanbieterhinterlassen“, sagte
Bsirske. ver.diwollesichmitanderen
gesellschaftlichenGruppenundOr-
ganisationendagegenwehren,dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk
„zurechtgestutzt wird“.
Daher hat ver.di gemeinsam mit

insgesamt23großenOrganisationen
in Deutschland Mitte Juni eine
Erklärung zur Stärkung des öffent-
lich-rechtlichenRundfunks verbrei-
tet. „Wennwirdenöffentlich-recht-
lichen Rundfunk jetzt nicht vor
Angriffen schützen,wird unsere de-
mokratische Landschaft das bitter

bereuen“, sagte der ver.di-Vorsit-
zende. In der gemeinsamen Erklä-
rung sprechen sich die Organisa-
tionenundVerbände,darunterauch
der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften, für eine „zukunfts-
sichernde und zukunftsweisende
ReformdesAuftragsundeineeben-
solche finanzielle Basis für die öf-
fentlich-rechtlichen Medien“ aus.
DievollständigeErklärung„Unsere

Demokratie braucht starke öffent-
lich-rechtliche Medien” kann im
Downloadbereich von verdi-news.
de heruntergeladen werden.

Schnell entfristen
bundesamt für migration und flüchtlinge – ver.di kritisiert Personalpolitik

(pm) ver.di fordert die Entfristung
allerBeschäftigtenbeimBundesamt
fürMigrationundFlüchtlinge(BAMF).
Das sei die richtige Antwort auf die
Herausforderungen, vor denen das
BAMF stehe, sagte ver.di-Bundes-

vorstandsmitgliedWolfgang Pieper.
ver.di hatte bereits in der Vergan-
genheit mehrfach die Forderung er-
hoben,alleBeschäftigtendesBAMF
zu entfristen. Es sei grotesk, dass
beim BAMF offenkundiger Fach-

kräftebedarf bestehe, die vorhan-
denen Beschäftigten aber auf die
Straße gesetzt und neue mit hohem
Qualifizierungsbedarf befristet ein-
gestellt werden, kritisierte Pieper
die Personalpolitik der Behörde.



Jetzt erst recht

Kein Streikrecht für Be-
amtinnen und Beamte in
Deutschland – so soll es
bleiben. Diese Haltung
hat das Bundesverfas-
sungsgericht in recht
deutlichen Worten for-
muliert. Unabhängig da-
von, ob ein möglicher
Gang vor den Europäi-
schen Gerichtshof für
Menschenrechte Erfolg
verspricht oder nicht,
markiert die Entschei-
dung aus Karlsruhe nicht
das Ende einer aktiven
Politik von und mit Be-
amtinnen und Beamten.
Anders herum wird ein
Schuh draus: Wir müssen
jetzt erst recht schauen,
wie und bis zu welchem
Punkt Beamtinnen und
Beamte sich aktiv in Ta-
rif- und Besoldungsrun-
den einbringen können
und werden. Das hat
auch ohne Streikrecht in
den vergangenen Jahren
funktioniert. Kolleginnen
und Kollegen aus der
Zollverwaltung, die bei
Tarifdemos mit auf die
Straße gehen oder die
Beschäftigten der Berufs-
feuerwehren die Aktions-
tage durchführen wird es
weiter geben und wir
brauchen mehr davon.
Die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst müssen
eine solidarische Ge-
meinschaft bilden. Nur
so wird das politische
Kalkül der Arbeitgeber,
die Beschäftigten gegen-
einander auszuspielen,
nicht aufgehen.“

(hla) Dürfen Beamt/innen streiken?
Nach Ansicht des 2. Senats des Bun-
desverfassungsgerichts nicht. Er
hat am 12. Juni die entsprechenden
Verfassungsbeschwerden von vier
Lehrernabgewiesen.ver.dibedauert
diese Entscheidung,mit der das Ge-
richt den Beamt/innen nicht die
volleKoalitionsfreiheiteinschließlich
des Rechts auf Streik zugesteht.
ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Wolfgang Pieper verweist dabei auf
dasGrundrechtderKoalitionsfreiheit
unddie Koalitionsrechte aus der Eu-
ropäischenMenschenrechtskonven-
tion. Die Karlsruher Richter/innen
halten hingegen Einschränkungen
unterdenbesonderenBedingungen
des Beamtenstatus’ für geboten.
Das Gericht hatte auf das beson-

dere Treueverhältnis von Beamt/
innen zum Staat hingewiesen. Im
Gegenzug hätte der Staat eine

besondere Fürsorgepflicht ihnen
gegenüber.DaswürdenachAnsicht
der Karlsruher Richter/innen durch
das Streikrecht in Frage gestellt.
Eine Einschränkung allein wegen
des Beamtenstatus’ hält Wolfgang
Pieper nach wie vor für bedenklich.
„Die Koalitionsfreiheit bis hin zum
Recht auf Arbeitskampf ist und
bleibt einMenschenrecht“, sagtder
Gewerkschafter.

der ausgleich fehlt

Er weist darauf hin, dass die
Richter/innenzugleichklarentschie-
den hätten, dass Einschränkungen
der Koalitionsfreiheit durch den Be-
amtenstatus nicht ohne Ausgleich
erfolgen dürften. Damit hätte das
Gericht einer willkürlichen Besol-
dungspolitik,dieAnfangder2000er
Jahre zu drastischen Einschnitten in

die Bezahlung der Beamt/innen per
Gesetz geführt hatte, einen klaren
Riegel vorgeschoben.
DasVerfahrenhabeunterstrichen,

dasseszurKompensationdesStreik-
verbots substanziellerBeteiligungs-
rechtebedürfe,damitdieBeamt/in-
nen ihre Forderungen und Rechte
zur Geltung bringen können. In der
Vergangenheit wurden beamten-
rechtliche Regelungen selbst dann
erlassen,wenndieGewerkschaften
imBeteiligungsverfahren nachwei-
sen konnten, dass sie erkennbar
rechtswidrig sind.
DieEntscheidungbetrifft die rund

1,7MillionenBeamt/innen bei Bund,
Ländern und Kommunen sowie
80 000 Beamt/innen bei den Post-
nachfolgeunternehmen Telekom,
Post und Postbank, die jetzt Be-
standteil des Deutsche Bank-Kon-
zerns ist.https://beamte.verdi.de

Kein Streikrecht für Beamte
bundesverfassungsgericht – Verfassungsbeschwerden abgelehnt

(pm/hla) Die stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Andrea Kocsis hat an
die Mitglieder des Europäischen
Parlaments appelliert, das Votum
des Verkehrsausschusses nicht zur
Grundlage der angestrebten neuen
RegelungenbeiderEntsendungund
der Lenk- und Ruhezeiten im Stra-
ßentransportwesen zu machen. „Es
geht um die Zukunft von Arbeits-
plätzen und Unternehmen“, so die
Gewerkschafterin.
DasVotumdesVerkehrsausschus-

ses sieht unter anderem vor, dass

LKW-Fahrer undBusfahrer im inter-
nationalen Transport von der Ent-
senderichtlinieausgenommenwer-
den. Dies würde bedeuten, dass
beispielsweise ein bei einem bul-
garischen Unternehmen beschäf-
tigter Bus- oder LKW-Fahrer für den
bulgarischen Mindestlohn von 235
Euro pro Monat Menschen oder
Waren zwischen Deutschland und
Frankreich transportieren könnte.
Auch solle es bei den Lenk- und Ru-
hezeiten wieder möglich werden,
dass die Beschäftigten sämtliche

wöchentlichen Ruhezeiten in der
Fahrerkabine verbringen.
Damit würde dem Geschäfts-

modell der Briefkastenfirma weiter
Vorschub geleistet, wonach ein
Unternehmen in einem EU-Staat
einen Firmensitz unterhält, der nur
dazu dient, Arbeitsverträge zu bil-
ligeren Konditionen abzuschließen
als in dem Land, in dem die Dienst-
leistung erbracht werde, so Kocsis.
Die Abgeordneten wollten jetzt in
ihrer Juli-Sitzung über das Thema
beraten.

Zukunft vonArbeitsplätzen
straßentransport – EU-Parlament berät im Juli

nils kammradt Ist der
BundesBeamtensekretär
von ver.dI

k o m m e n t a r
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Lobenswerte Initiative
bremer appell – Gesetzgeber soll Rechtssicherheit in Kernbereichen des Arbeitsrechts herstellen

(dgb-rs) Die Präsidentin des Bun-
desarbeitsgerichts, Ingrid Schmidt,
sowie die Präsident/innen der Lan-
desarbeitsgerichte haben bei einer
gemeinsamen Konferenz Anfang
Juni den „Bremer Appell“ beschlos-
sen. Darin fordern sie den Gesetz-
geber auf, in Kernbereichen des
Arbeitsrechts Rechtssicherheit her-
zustellen.
AlsbesondersdringendeBeispiele

nennen sie die bisherige Regelung

im Bürgerlichen Gesetzbuch, nach
der bei der Berechnung der Kündi-
gungsfrist Beschäftigungszeiten
nicht zu berücksichtigen sind, die
vor der Vollendung des 25. Lebens-
jahres liegen. Außerdem halten die
Richter/innen die Regelungen zu
Massenentlassungen im Kündi-
gungsschutzgesetz für klärungsbe-
dürftig.
Der DGB-Rechtschutz bezeichnet

die Initiative des „Bremer Appells“

in einer Pressemitteilung als „lo-
benswert“. Jetzt bleibe zu hoffen,
dass die oberstenArbeitsrichter/in-
nen auch mit wachem Auge beob-
achten, was aus den von Regie-
rungsmitgliedern angekündigten
Rechtsänderungen im Hinblick auf
dieZulässigkeit sachgrundloserBe-
fristungen sowie auf das Rückkehr-
recht von Teil- in Vollzeit wird. Das
Rückkehrrechthatte jüngstdasBun-
deskabinett beschlossen.



Angebot abgelehnt

(pm) Im Tarifkonflikt
zwischen ver.di und der
Real GmbH ist der zu-
ständige Unternehmer-
verband AHD der kon-
kreten Aufforderung der
Gewerkschaft nach zeit-
nahen Tarifverhandlun-
gen nicht nachgekom-
men. „Die rund 34000
Beschäftigten haben
nach der Aufspaltung
des Unternehmens keine
Zeit zu verlieren und
müssen ihre beruflichen
und finanziellen Interes-
sen wahren“, sagte
ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Stefanie Nut-
zenberger. Zu deren
Durchsetzung seien auch
Streiks nicht ausge-
schlossen. Den Angriff
auf die Rechte der Be-
schäftigten bei Real be-
zeichnete sie als „Gene-
ralkonflikt“. ver.di wirft
den Managern vor, das
Unternehmen auf Kosten
der Belegschaft sanieren
zu wollen. Die „Gesamt-
zusage“ an die Altbe-
schäftigten, sie würden
weiter nach ver.di-Tarif
bezahlt, erweise sich
schon nach wenigen Ta-
gen als Finte. So gebe es
erste Informationen,
nach denen der ver.di-
Tarifanspruch bei Funk-
tionswechsel wegfalle.
Dazu können zum Bei-
spiel Versetzungen von
der Non Food in die
Food-Abteilung, interne
Beförderungen oder
krankheitsbedingte Ver-
setzungen gehören. Die
zum Metro-Konzern ge-
hörende Real GmbH will
künftig einen mit dem
Verein DHV abgeschlos-
senen Tarifvertrag an-
wenden. Danach würden
Beschäftigte im Verkauf
zum Beispiel in Bayern
im Jahr rund 9500 Euro
weniger bekommen.

deutsches rotes kreuz (drk) –
(pm)Vonden rund 150 000Beschäf-
tigten des DRK bundesweit fallen
rund 50 000 unter den Geltungsbe-
reich des DRK-Reformtarifvertrags.
Für siehatver.dieinenTarifabschluss
erzieht. Sie erhalten eine Einmal-
zahlung von 220 Euro, das gilt auch
für die Azubis. Zum 1. Juli werden
die Entgelte um durchschnittlich
2,88 Prozent erhöht, ab 1. Mai 2019
folgen im Durchschnitt weitere 3,2
Prozent. Zum 1. April 2020 kommen
durchschnittlichweitere 1,93Prozent
hinzu.Azubisbekommenzum1.Sep-
tember 2018 und zum 1. September
2019 jeweils 75 Euro mehr, ab dem
1. März 2020 werden noch einmal
25Eurozusätzlichgezahlt.DieNacht-
arbeitszuschläge werden in zwei
Schritten bis zum 1. Januar 2020 auf
3 Euro pro Stunde erhöht. Die Jah-
ressonderzahlung steigt 2018 von
50 auf 75 Prozent und 2019 weiter
auf 90 Prozent. Künftig wird bereits
dieersteRufbereitschaftalsArbeits-
zeit gewertet. Möglich geworden
ist das Ergebnis durch Warnstreiks
undAktionenderBeschäftigten.Bis
Mitte Juli werden die ver.di-Mitglie-
der unter den Beschäftigten zu dem
Abschluss befragt.

öffentlicher dienst bund und
kommunen – (hla) Rund 80,5 Pro-
zent der ver.di-Mitglieder in Bun-
desverwaltungen, Behörden sowie
kommunalenEinrichtungenundUn-
ternehmenhaben ineinerBefragung
fürdieAnnahmedesTarifergebnisses
vom 18. April gestimmt. Die ver.di-
Bundestarifkommission folgte die-
sem Votum und nahm das Tarifer-
gebnis mit nur einer Gegenstimme
an. Damit sind die Tarifverhandlun-
gen für die insgesamt rund 2,3 Mil-
lionen Beschäftigten bei Bund und
Kommunenendgültigabgeschlossen.
Sieerhaltendurchschnittlich7,5Pro-
zent mehr Lohn und Gehalt bei 30
MonatenLaufzeit,Azubisbekommen
100 Euro im Monat mehr. ver.di er-
wartet jetzt, dass Bundesinnen-
minister Horst Seehofer das Tarifer-
gebnis per Gesetz zeit- und wir-
kungsgleich auf die Beamt/innen
überträgt. Das hatte der Minister
bei den Verhandlungen angekün-
digt.

druckindustrie – (pm) Für die
rund 134 000 Beschäftigten in der
Druckindustrie fordert ver.di in der

anstehendenTarifrunde5,0Prozent
mehr Lohn und Gehalt bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten. Das
geltende Lohnabkommen soll zum
30. September gekündigt werden.
Gleichzeitig hat die ver.di-Tarifkom-
mission beschlossen, dass sie kei-
nerlei VerschlechterungenamMan-
teltarifvertrag hinnehmen werde.
DenhattederBundesverbandDruck
und Medien (bvdm) im Vorfeld der
Tarifrunde gekündigt und massive
Einbußen für die Beschäftigten in
der Druckindustrie gefordert. Die
erste Verhandlungsrunde soll am
17. September stattfinden.

zeitschriften–(pm)Die rund6000
Zeitschriftenredakteur/innen, die in
Verlagen für Fach- und Publikums-
zeitschriften und kirchliche Publi-
kationen arbeiten, erhalten in zwei
Stufen mehr Geld. Zum 1. Juli sollen
ihre Gehälter um einen Festbetrag
von 100 Euro steigen, ab November
2019 folgenweitere 2,0 Prozent. Vo-
lontär/innen bekommen zu den ge-
nannten Zeitpunkten je 3,0 und 2,0
ProzentmehrGeld.DerVertrag läuft
bis Oktober 2020.

tageszeitungen – (pm) Der Tarif-
kampf für die rund 13 000 Jour-
nalist/innen bei Tageszeitungen es-
kaliert. Weil auch die sechste
Verhandlungsrunde mit dem Bun-
desverbandDeutscher Zeitungsver-
leger zu keinem Ergebnis geführt
hat, hat dieBundestarifkommission
derDeutschen Journalistinnen- und
Journalisten-Union in ver.di be-
schlossen, eineUrabstimmungüber
die IntensivierungdesArbeitskamp-
fes bis hin zu unbefristeten Streiks
einzuleiten. ver.di fordert für die
freienundangestellten Journalist/in-
nen 4,5 Prozent mehr Geld, für den
journalistischen Nachwuchs min-
destens aber 200 Euro.

filmschaffende – (pm) Auf zwölf
Stunden wird die Tageshöchstar-
beitszeit für die rund 25 000 Film-
undFernsehschaffenden,die fürdie
Dauer voneinzelnenFilmproduktio-
nen angestellt werden, begrenzt.
Darauf haben sich ver.di, der Bun-
desverband Schauspiel und die Pro-
duzentenallianzverständigt.BisEn-
de 2020 steigen zudem die Tarife in
drei Stufen an. Ab September 2018
gibtes2,0Prozentmehr,mindestens
aber 30 Euro pro Woche. Weitere

2,5 Prozent folgen ab Juli 2019, ab
April 2020 nochmal 2,25 Prozent.
Außerdemwurden zehnweitere Be-
rufe in die Gagentabelle aufgenom-
men.AuchfürHochschul-Abschluss-
undDebutfilmewurdeeinRegelwerk
vereinbart. Die Mindestgagen sind
zukünftig von der Budgethöhe ab-
hängig undwerden von den Erlösen
der Filme aufgestockt. Die Zahlung
derBeträge fürdieAltersversorgung
der Filmschaffenden in der Pen-
sionskasse Rundfunk ist künftig
nicht nur für Auftragsproduktionen
von ARD und ZDF verpflichtend, sie
muss künftig auch für Koproduktio-
nenunter Beteiligungdieser Sender
geleistet werden.
http://filmunion.verdi.de

friseurhandwerknrw–(pm)Der
Vergütungstarifvertrag für Auszu-
bildende imFriseurhandwerkNordr-
hein-Westfalen ist rückwirkendzum
1. März für allgemeinverbindlich er-
klärt worden. Alle Auszubildenden
erhalten demnach im ersten Aus-
bildungsjahr monatlich 480 Euro
und imzweitenAusbildungsjahr595
Euro. ImdrittenAusbildungsjahr er-
höht sich das Entgelt auf 715 Euro.
Ab August steigen die Ausbildungs-
vergütungen durch eine Tariferhö-
hung auf 510 Euro im ersten Aus-
bildungsjahr, 620 Euro im zweiten
Ausbildungsjahr und 740 Euro im
dritten Jahr.

friseurhandwerkniedersachsen
–(pm)Nachsechs Jahrengiltwieder
ein Tarifvertrag für das Friseurhand-
werk in Niedersachsen. Youngsty-
listen verdienen ab 1. August 9,70
Euro, ab 2019 10 Euro pro Stunde,
Masterstylisten 15,80 bzw. 16,30
Euro ab 2019. Auszubildende erhal-
ten im ersten Lehrjahr 500 Euro, im
zweiten 590und imdritten 700Euro
pro Monat. Ab 2019 erhöht es sich
weiter auf 510, 600 bzw. 725 Euro.

privatradios – (pm) 4,5 Prozent
mehr Gehalt, mindestens aber 200
Euro im Monat mehr, fordert ver.di
für die etwa 600 Beschäftigten bei
Privatradios imTarifverbandPrivater
Rundfunk (TPR). Der Tarifvertrag
war bereits Ende Februar ausgelau-
fen. Anfang Juni fand die erste Ver-
handlungsrundestatt, siebliebohne
Ergebnis. Ein neuer Termin wurde
nicht vereinbart, ver.di drängt aber
auf eine zeitnahe Fortsetzung.

r e a l
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Unterstützung
durch ver.di

Warum war der früh-
zeitige Kündigungs-
schutz so wichtig?
Für uns war klar: Eine In-
tegration der Postbank
in die Deutsche Bank
darf es nur mit einem ta-
riflichen Kündigungs-
schutz geben. Aus Erfah-
rungen wissen wir:
Solche Fusionen und
Umbaumaßnahmen dro-
hen auf Kosten der Be-
schäftigten zu gehen.
Deshalb muss man hier
was tun. Und das ist uns
gelungen. Die Kollegin-
nen und Kollegen der
Postbank haben dafür
gekämpft. Davon profi-
tieren aber auch die Be-
schäftigten der Deut-
schen Bank. Für sie alle
gilt der Kündigungs-
schutz bis Mitte 2021.

Wie geht es jetzt
für die Beschäftigten
weiter?
Erst in den kommenden
Monaten wird klar, was
die Integration für die
Beschäftigten in den ein-
zelnen Bereichen genau
bedeutet. Jetzt muss das
Management mit den
Betriebsräten über die
Maßnahmen und die da-
mit verbundenen Teilin-
teressenausgleiche ver-
handeln. Dabei können
sich die Kolleginnen und
Kollegen auch weiterhin
auf ihre starke ver.di ver-
lassen.

(ml) So sieht kein guter Umgang
aus:DieDeutscheBankwill Arbeits-
plätze abbauen und die Beschäftig-
ten erfahren es aus der Presse. Kurz
vor der Hauptversammlung schrieb
dieBank ineinerMedieninformation,
siewerdedieZahlderVollzeitstellen
von derzeit etwas mehr als 97 000
aufdeutlichunter90 000verringern.
Und der Stellenabbau sei bereits im
Gange.
ver.di und die Betriebsräte kriti-

siertendenVorgang.„Wiedereinmal
mussten wir solche Zahlen aus der
Zeitungerfahren.Wenneskonkrete
Überlegungen der Bank gibt, sollte
das mit den Beschäftigten und Be-
triebsrätenbesprochenwerden.Und
zwar vor einer Veröffentlichung in
der Presse“, sagte Detlef Polaschek,
Betriebsratsvorsitzender Deutsche
Bank Niederrhein und Ruhrgebiet

Mitte/Ost sowie Mitglied des Ge-
samtbetriebsrats.
Unklar istderzeitnoch,umwelche

Stellen es gehen soll. Das Invest-
mentbanking in und außerhalb
Deutschlands wird aber betroffen
sein, heißt es in einer ver.di-Infor-
mation für die Beschäftigten der
DeutschenBank,derPostbanksowie
deren Servicegesellschaften. Eben-
falls nicht bekannt ist, wie der

Abbau von 10 000 Stellen passieren
soll, denn die von der Integration
betroffenen Beschäftigten sind vor
Kündigung geschützt.
Ausdrücklich weist ver.di auf den

tariflichen Kündigungsschutz für
dieBeschäftigtender Postbankund
der Deutschen Bank hin. Der Tarif-
vertrag schützt auch davor, dass
Beschäftigte bei Umstrukturierun-
gen willkürlich auf eine andere
Stelle versetztwerdenkönnen.Auch
dürfen sie bei der Annahme eines
neuen angebotenenArbeitsplatzes
finanziell nicht schlechter gestellt
werden. Eine erfolgreiche Integra-
tion der Postbank und eine erfolg-
reicheNeuausrichtungdesKonzerns
gehe nur mit den Beschäftigten der
DeutschenBankundPostbank.Dazu
brauche man Klarheit im Integra-
tionsprozess.

Kündigungsschutz bis 2021
banken – ver.di kritisiert Vorgehensweise beim geplanten Stellenabbau

(pm) Ein Ordnungswidrigkeitenver-
fahren haben die Deutsche Journa-
listinnen- und Journalisten-Union
(dju) in ver.di, der Deutsche Jour-
nalisten-VerbandundbetroffeneBe-
triebsräte gegen Verantwortliche
des Mediengruppe Madsack bean-
tragt. Diesen drohen damit Geld-
bußen bis zu 10 000 Euro.
Hintergrund ist die geplante Um-

strukturierung der Online-Aktivitä-
ten bei Madsack. In diesem Zusam-
menhang sehen die Genannten die
Informations-undBeratungsrechte

grobmissachtet. Das Recht für eine
solcheAnzeigebeidenzuständigen
Aufsichtsbehörden ergibt sich aus
Paragraf 121 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes.
Madsackplant, künftig alle regio-

nalen Online-Angebote sowie das
neue Portal rnd.de zentral vonHan-
nover aus zu steuern. Dazu sollen
anbisherigenStandortenwieLübeck,
Rostock, Leipzig oder PotsdamStel-
len abgebautwerden. Die Konzern-
leitung hat offenbar seit Anfang
2017 Pläne dazu entwickelt. Die be-

troffenen Interessenvertretungen
hat sie erst unmittelbar vor deren
öffentlicher Bekanntgabe per Pres-
semitteilung und Ausschreibung
der künftig in Hannover zu beset-
zenden Stellen informiert. Sowohl
der Konzernbetriebsrat als auch
örtliche Interessenvertretungen
hatten sich seit Mitte 2017 immer
wiederohneErfolgnachErgebnissen
der konzernweit eingesetzten Ar-
beitsgruppen für die Entwicklung
einer neuen Online-Strategie er-
kundigt.

Informationsrechtemissachtet
madsack – Betriebsräte und Gewerkschaen beantragen Ordnungswidrigkeitenverfahren

(pm) Die Gespräche über einen Sa-
nierungs-undBeschäftigungssiche-
rungstarifvertrag fürdie rund17 000
Beschäftigten des angeschlagenen
Warenhausunternehmens Galeria
Kaufhof sindAnfang Juni fortgesetzt
worden. In einer Pressemitteilung
beschrieben Mitglieder der ver.di-
Verhandlungskommission die At-
mosphäre als „konstruktiv und
sachlich“. Man habe mit der Unter-
nehmensleitung zunächst über not-
wendigeEckpunktegesprochen,auf

deren Grundlage dann über ein ge-
meinsam getragenes Sanierungs-
konzept verhandelt werden solle.
ver.di-Verhandlungsführer Bern-

hard Franke wies darauf hin, dass
eineglaubwürdigeNeuausrichtung
vonGaleriaKaufhofkein reinesKos-
tensenkungsprogramm sein dürfe.
Die Eigentümer seiengefordert,mit
erforderlichen Investitionen die At-
traktivität des Kaufhauses für die
Kunden zu steigern und das Unter-
nehmenzukunftsfähigaufzustellen.

Zur SicherungderArbeitsplätze und
derStandorteseiendieBeschäftigten
und ihre Gewerkschaft bereit, die
Neuausrichtung zu unterstützen.
Voraussetzungdafür sei jedoch,dass
es dem Management gelinge, ver-
lorengegangenesVertrauenwieder
zu gewinnen. Die Gespräche sollen
am 21. Juni fortgesetzt werden. Bis
Ende Juni wollen beide Seiten ein ge-
meinsamesEckpunktepapiervorlegen.
https://handel.verdi.de/unter
nehmen/g-i/galeria-kaufhof

jan duscheck Ist BeI
ver.dI für das Bank-
gewerBe zuständIg
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Einigung bis Ende Juni erwartet
galeria kaufhof – Gespräche über Eckpunkte zur Neuausrichtung

Informationen
Der Tarifvertrag schützt alle von der Inte-
gration in die Deutsche Bank betroffenen
Beschäftigten bis zum 30. Juni 2021 vor
betriebsbedingten Kündigungen. ver.di-
Mitglieder können sich den Tarifvertrag
Beschäftigungssicherung jederzeit per
E-Mail über banken@verdi.de bestellen.



(hem) ImSchattenderEntscheidung
seines Zweiten Senats zum Beam-
ten-Streikrecht (siehe „Politisches
Parkett“ in dieser Ausgabe) hat
das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe im Juni ein weiteres
wichtiges Urteil zum Arbeitsrecht
gesprochen: Der Erste Senat bestä-
tigte das im Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) enthaltene so-
genannteVorbeschäftigungsverbot
als „im Grundsatz verfassungsge-
mäß“, nach dem durch Paragraf 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG eine sachgrund-
lose Befristung auf die erstmalige
Begründung eines Arbeitsverhält-
nisses zwischen den selben Ver-
tragsparteien (Arbeitnehmer und
Arbeitgeber) beschränkt ist.

staat ist zum schutz der
beschäftigten verpflichtet

Fürverfassungswidrighingegenund
damit „gegenstandslos“erklärteder
Senat gleichzeitig die Auslegung
dieser Regelung durch das Bundes-
arbeitsgericht (BAG). Das hatte im
April 2011 unter dem Aktenzeichen
7 AZR 716/97 entschieden, eine er-
neute sachgrundlose Befristung bei
demselben Arbeitgeber sei immer
auch dann gestattet, „wenn das
EndedesvorangegangenenArbeits-
verhältnissesmehr als drei Jahre zu-
rück liegt“ – ohne dass im Gesetz
auch nur ansatzweise etwas von ir-
gendeiner Frist steht.DazudasBun-

desverfassungsgericht: „Richterliche
Rechtsfortbildung“–alsodieSchaf-
fung von geltendem Recht durch
Gerichte – „darf den klar erkennba-
ren Willen des Gesetzgebers nicht
übergehen und durch ein eigenes
Regelungsmodell ersetzen“.
Alsosei jedeerneutesachgrundlos

befristete Beschäftigung bei dem-
selben Arbeitgeber grundsätzlich
verboten, so die Verfassungshüter/
innen weiter: „Die Verhinderung
von Kettenbefristungen und die Si-
cherung der unbefristeten Dauer-
beschäftigung als Regelbeschäfti-
gungsform tragen der Pflicht des
Staates zum Schutz der strukturell
unterlegenen Beschäftigten im Ar-
beitsverhältnis und auch dem So-
zialstaatsprinzip Rechnung.“
ÜberAusnahmenvondiesemVor-

beschäftigungsverbot sollen aber
dennoch die Fachgerichte ent-
scheiden „können und müssen“.
Das können laut den Karlsruher
Richter/innen „bestimmte gering-
fügigeNebenbeschäftigungenwäh-
rend der Schul- und Studienzeit
oder der Familienzeit sein, die Tä-
tigkeit von Werkstudierenden oder
die lang zurückliegende Beschäfti-
gungvonMenschen,die sich später
beruflich völlig neu orientieren“.
Der DGB interpretiert die Karlsru-

her Entscheidung als „wichtigen
Grundstein für die kommende Re-
form des Befristungsrechts“, wie
sie im Koalitionsvertrag von Union

und SPD vereinbart ist. Vorstands-
mitglied Annelie Buntenbach: „Er-
freulich ist die Klarstellung, dass
der Staat zumSchutz der strukturell
unterlegenen Beschäftigten ver-
pflichtet ist, Kettenbefristungen zu
verhindern und die unbefristete
Dauerbeschäftigung als Regelbe-
schäftigungsform zu schützen. Das
ist ein klarer Hinweis an den Ge-
setzgeber.“

kläger dürfen mit kräftigen
nachzahlungen rechnen

Aktuell von praktischer Bedeutung
ist die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vor allem für
alldiejenigenGerichtsverfahren,die
in Erwartung des Urteils aus Karls-
ruhe ausgesetzt worden sind und
jetzt wieder aufgenommen werden
müssen, schätzt Rechtssekretär Till
Bender vom DGB-Rechtsschutz
(www.dgb-rechtsschutz.de): „Nicht
wenige der Klägerinnen und Klä-
ger dürfen nun mit erheblichen
Nachzahlungen rechnen.“ Gewerk-
schaftsmitglieder mit Vorbeschäfti-
gungszeiten, die erneut in einem
sachgrundlos befristeten Job arbei-
ten und nach der neuen Rechtslage
eine Entfristung anstreben, sollten
sich in ihrem zuständigen ver.di-
Büro beraten lassen.

Aktenzeichen:
1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14

Der Fenstersturz
als Wegeunfall

(hem/ku) Wer einige Jah-
re als Richterin oder
Richter im 2. Senat des
Bundessozialgerichts
(BSG) arbeitet, kann ein
hohes Maß an Expertise
erwerben, auf wie viele
Arten Menschen bei der
Arbeit oder auf dem Weg
dorthin oder von dort
nach Hause verunglü-
cken können. Zu den un-
gewöhnlichsten Wege-
unfällen dürfte eine
Unterschenkelfraktur
zählen, die sich ein Fir-
meninhaber – jawohl,
auch die sind gesetzlich
unfallversichert – beim
Verlassen seiner Woh-
nung durch ein Fenster
zugezogen hatte. Wie
die Internetplattform
www.kostenlose-ur
teile.de berichtet, woll-
te der Mann zu einem
Geschäftstermin aufbre-
chen, als ihm beim Auf-
schließen der Woh-
nungstür der Schlüssel
abbrach. Beim Versuch,
von seiner Dachge-
schosswohnung durch
ein Fenster über ein 2,60
Meter tiefer liegendes
Flachdach das weitere
2,60 Meter tiefer gelege-
ne Gelände zu erreichen,
stürzte er ab und brach
sich ein Bein. Der für
Streitigkeiten aus der
gesetzlichen Unfallver-
sicherung zuständige
2. BSG-Senat wertete
das Geschehen als Ar-
beitsunfall im Sinne des
Siebenten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB VII).
Der Kläger habe anneh-
men dürfen, dass ihm
das Herabklettern aus
dem Dachgeschossfens-
ter unfallfrei gelingen
werde. Grundsätzlich,
mahnte das Gericht, sei
aber der risikoärmere
Weg zu wählen.
Aktenzeichen:
B 2 U 2/16 R
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Karlsruhe kippt BAG-Urteil
verfassungsgebot – Unbefristete Dauerbeschäigung als Regelbeschäigungsform

tarifliche pflegezulage durch-
gesetzt – (dgb-rs) Das Gewerk-
schaftliche Centrum für Revision
und Europäisches Recht hat beim
Bundesarbeitsgericht (BAG)eineGe-
riatriezulage füreineAltenpflegerin
durchgesetzt. Dasbesondere ander
Entscheidung: Die Zulage gilt auch
für Altenpfleger/innen, die nicht ei-
nem bestimmten Wohnbereich zu-
geordnet sind. Die Kollegin arbeitet
alsexaminierteAltenpflegerinwohn-
gruppenübergreifend im Nacht-
dienst eines Seniorenzentrums und
überwiegend in der Grundpflege.
Ihre Vergütung richtet sich nach
dem ver.di-Reformtarifvertrag über
Arbeitsbedingungen fürAngestellte,
Arbeiter und Auszubildende des

DeutschenRotenKreuzes (DRK-RTV).
Der Arbeitgeber hatte die Zahlung
der Geriatriezulage abgelehnt, weil
dasHeimwederalsgeriatrischeEin-
richtung anerkannt sei noch die
Anforderungen an eine Rehabilita-
tionseinrichtung erfülle. Mit ver.di-
Unterstützung ging die Altenpfle-
gerinbis zumBAG,das ihr schließlich
dieZulagezusprach,weildiezumeist
chronischen Erkrankungen der al-
lesamt pflegebedürftigen Heimbe-
wohner/innen als Voraussetzung
ausreichten.
Aktenzeichen: 10 AZR 387/17

abgelehnter bewerber darf an
stellenbesetzung nicht mitwir-
ken – (bs) Die Mitwirkung eines

Personalratsmitglieds an einem Be-
schluss des Gremiums über die Be-
setzung einer Beförderungsstelle,
um die es sich selbst beworben
hatte, aber nicht ausgewähltwurde,
verstößt gegen das Gebot der Un-
befangenheit. So hat das Bundes-
verwaltungsgerichtentschieden,das
eine solcheBeschlussfassung„nach
den anzuwendenden allgemeinen
verfahrensrechtlichenGrundsätzen“
für „nichtig und damit unwirksam”
hielt. Der Mangel erweise sich „we-
gen der besonderen Bedeutung des
GebotsderUnbefangenheitbeieiner
solchenFallgestaltungalsbesonders
schwerwiegend”, heißt es in der
Entscheidung.
Aktenzeichen: 5 P 11/14
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Starke
Gemeinschaft

Mitglieder werben ist gar
nicht so schwer. Reprä-
sentative Umfragen be-
stätigen, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung
Gewerkschaften für
wichtig und unverzicht-
bar hält. Zwar ist es
heutzutage nicht mehr
selbstverständlich, gleich
mit Berufsbeginn Mit-
glied einer Gewerkschaft
zu werden. Aber viele
potenzielle Mitglieder
sagen auch, sie würden
eintreten, aber es hätte
sie noch niemand ge-
fragt. Also ist es immer
ein Mittel, Kolleg/innen,
Freunde, Bekannte und
Familie mal zu fragen,
wie es denn aussieht mit
der Gewerkschaftsmit-
gliedschaft. Dazu bedarf
es nicht immer einer Ak-
tionswoche oder eines
anderen offiziellen Rah-
mens, häufig ergeben
sich aus Gesprächen die
besten Anknüpfungs-
punkte. Denn Gewerk-
schaft hilft, gemeinsam
lässt sich mehr erreichen
– und daher ist es umso
wichtiger, dass die Ge-
werkschaft auch in Zu-
kunft eine starke Ge-
meinschaft bleibt. Dazu
kann jeder beitragen, ob
durch Eintritt, Engage-
ment und/oder durch
Überzeugungsarbeit.

(red.) Die berühmte Bananenschale
... Und schon ist es passiert! Aus-
gerutscht, Arm gebrochen, Opera-
tionundeinpaar TageKrankenhaus.
Für viele ver.di-Mitglieder bedeutet
das eine nicht unerhebliche finan-
zielleBelastung–zumBeispieldurch
die Zuzahlung von 10 Euro, die
täglich für denKrankenhausaufent-
halt fällig wird oder für die Zuzah-
lungen an Medikamenten und di-
versen medizinischen Hilfsmitteln.

neuregelung auf
vielfachen wunsch

Um in solchen Situationen zu unter-
stützen, gibt es für ver.di-Mitglieder
bereits seit etlichen Jahren die so-
genannte „Freizeitunfall-Leistung“.
Diese ver.di-Leistung wird auf viel-
fachenWunschderver.di-Mitglieder
neu geregelt: Ab dem 1. Juli 2018 ist
die Höhe des Krankenhaus-Tage-
geldes nicht mehr vom ver.di-Mo-
natsbeitrag abhängig, sondern be-

trägt ab diesem Stichtag pauschal
25 Euro pro Tag, den das betroffene
Mitglied im Krankenhaus verbringt.
In den letzten Jahren waren ver.di-
Mitglieder durchschnittlich zwölf
Tage im Krankhaus. Da kommt
schnelleinestattlicheBeihilfesumme
zusammen – im Höchstfall von 30
Tagen sind es immerhin 750 Euro.
Vom pauschalen Krankenhaus-

Tagegeld profitieren insbesondere
Mitglieder mit geringerem Lohn
oderGehalt, aberauchSenior/innen,
Auszubildende, Studierende oder
Erwerbslose. Neu ab dem 1. Juli
2018 ist außerdem der Wegfall der
bisherigen Invaliditäts- und Todes-
fall-Leistung. Die Zahl der Beantra-
gung dieser beiden Leistungen ist
in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gesunken. Nur wenige
Mitglieder haben davon profitiert,
deshalb werden diese Leistungen
zugunsten des pauschalen Kran-
kenhaustagegeldes zukünftigweg-
fallen.

Wie bisher wird das Tagegeld ab
einem 48-stündigen Krankenhaus-
Aufenthalt gezahlt und ist auf ma-
ximal 30 Tage begrenzt. Vorausset-
zungen für die Auszahlung der
Freizeitunfall-Leistung sind unter
anderemeinemindestenssechsMo-
natebestehende,ungekündigteMit-
gliedschaftunddiesatzungsgemäße
Beitragszahlung. Detaillierte Infor-
mationen werden ab Juli in der ak-
tualisierten Beihilfeordnung im
ver.di-Mitgliedernetz (https://mit
gliedernetz.verdi.de)veröffentlicht.

schnell an den bezirk wenden

Wer in seiner Freizeit einen Unfall
hat, sollte sich umgehend an seinen
ver.di-Bezirk wenden – dort wird
der Antrag auf Freizeitunfall-Leis-
tung aufgenommen und schnellst
möglichbearbeitet.AuchbeiFragen
hilft der zuständige Bezirk.
www.verdi.de/service/mitglie
derleistungen

25 Euro pro Tag
freizeitunfall-leistung – Neue Regelung bringt höhere Beihilfe für ver.di-Mitglieder

heike langenberg Ist
dIe verantwortlIche
redakteurIn der
„ver.dInews
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Persönlich überzeugen
mitgliederwerbung – Neue Broschüre gibt Tipps für die Ansprache neuer Mitglieder

(hla) Es gibt viele guteGründe, neue
ver.di-Mitgliederzugewinnen.Daher
hat der ver.di-Bereich Mitglieder-
Entwicklung jetztdieBroschüre„Ge-
meinsamMitgliedergewinnen“ver-
öffentlicht. Darin sind hilfreiche
TippsundArgumentezu finden. „Am
besten überzeugst Du persönlich
und mit guten Argumenten“, heißt
es im Vorwort der Broschüre – und
das ist zugleich der Auftrag, der mit
ihr einhergeht.
DieBroschüre ist Schritt für Schritt

aufgebaut.VonderMotivationüber
dieerstenSchritte,diePlanung,Ge-
sprächsanregungen bis hin zu Ar-
gumenten und der möglichen Un-
terstützung durch ver.di reichen die
ThemendereinzelnenKapitel.Dabei
bleibt niemand allein. Gewerk-
schaftssekretär/innenvonver.di ver-
mitteln auch Kontakte zu anderen
Engagierten und stehen unterstüt-
zend zur Seite. Denn mit Unterstüt-
zung von anderen wortgewandten
Mitgliedern, die vielleicht schonein
wenig mehr Erfahrung bei der Mit-
gliederwerbung haben, fallen die
ersten Schritte oft leichter.

Außerdem ist es für viele ein zusätz-
licher Ansporn,wennman Ziele ver-
einbart und auch ein konstruktives
Feedback bekommt. So kann man
aus Erfahrung lernen. Auch dazu
trägt ver.di bei:Durchdie Teilnahme
an Bildungsangeboten kann man
die Kompetenzen nach und nach
immer weiter stärken. Das ist aber
auch im Vorfeld von konkreten Ak-
tionen als Ansprachetraining zum
Beispiel in der Betriebsgruppe, im
Ortsverein oder im Bezirk möglich.
Dabei gibt es dann ganz konkrete
Tipps für spezielleThemen,Probleme
oder Veranstaltungen.

gute anknüpfungspunkte

Daran zeigt sich auch, wie wichtig
eine gute Planung ist. Welche The-
men drücken gerade? Wen spricht
man an? Welche Situationen nutzt
man? Wer zielgerichtet vorgeht,
kommtmeistensschnellerzumErfolg.
Und erspart sich den Frust, wenn
gerade die ersten Gespräche nicht
so recht fruchten wollen, weil man
vielleicht erkennen muss, dass man

zu viele Themen in das Erstgespräch
packt. Tarifrunden sind immer ein
guterAnknüpfungspunkt,aberauch
die Begrüßung neuer Kolleg/innen
oder Azubis. Dabei ist es wichtig,
nicht nur selbst zu reden, sondern
auch dem Gegenüber zuzuhören,
auf deren Befindlichkeiten und Ar-
gumente einzugehen.
Aber auch das Dranbleiben ist

wichtig. Selten wird jemand gleich
beim ersten KontaktMitglied – und
unter Druck setzen sollte man auch
niemanden. Zudem findet man in
der Broschüre auch zahlreiche
Argumente gegen eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft, versehenmit
schlagkräftigen Antworten, um sie
entkräften zu können.
Daher istdieBroschüreeinäußerst

hilfreicher Einstieg bei der Mit-
gliederwerbung. Sie umfasst über-
sichtliche 40 Seiten und kann unter
starkmitdir.verdi.dekostenlosher-
untergeladen werden. Auf dieser
Website desBereichMitglieder Ent-
wicklung sindauchnoch zahlreiche
andereMaterialien und weitere Ar-
gumente zu finden.



Ursache
„Sowohl die Ablehnung
als auch das vehemente
Einfordern von Bekennt-
nissen zur Nation haben

im Grunde dieselbe
Ursache: Den viel zu

verkrampften Umgang
mit der eigenen

nationalen Identität.“

Der Psychologe
Ulrich Schmidt-Denter

im Interview mit „Spiegel
Online“ über nationale

Symbole

Der Ball rollt wieder. Seit dem 14. Juni
spielen in Russland 32 Mannschaf-
ten um den Weltmeistertitel. Das
öffentliche Interesse an den insge-
samt 64 Spielen der Fußball-WM
wird auch in diesem Jahr wieder
riesig sein. Aber die Anstoßzeiten
liegen häufig so, dass sie in die Ar-
beitszeit fallen. Oder die Spielewer-
den erst abends angepfiffen, was
bei frühem Aufstehen am nächsten
Morgenschwierigwerdenkann.Was
ist also im Betrieb erlaubt? Das hat
die DGB Rechtsschutz GmbH zu-
sammengestellt. Auf ihrer Website
präsentiert sie Tipps, die dazu bei-
tragen können, sich das eine oder
andere Spiel ganz in Ruhe ansehen
zu können. Mehr Infos:
www.dgbrechtsschutz.de/recht/
arbeitsrecht/arbeitsvertrag/fuss
ball-wm-was-im-betrieb-erlaubt-
ist/

Fake-News oder Lügenpresse? Die
Medienwerdenderzeit starkkritisiert.
Dabei hat ihre Unabhängigkeit in
der Demokratie eine durchaus zen-
traleRolle. Aber sindundwarenMe-
dien tatsächlich unabhängig?
UteDaniel, Professorin fürNeuere

Geschichte ander TUBraunschweig,
forscht unter anderem zur Medien-
geschichte. Sie hat in ihrem Buch
Beispiele aus dem 20. Jahrhundert
unterdieLupegenommen,dieexem-
plarisch sind für die komplexen Be-
ziehungen zwischen Medien und
Politik. Es sind Beispiele aus Groß-
britannien und Deutschland aus
gleichen Zeitabschnitten, um so ei-
nen fundiertenBlickaufdieFacetten
werfen zu können.
Dabei geht es vor allem um die

VersuchevonPolitiker/innen,Medien
zu nutzen, um sich und ihre Politik
in einem besseren Licht darstellen
zu können. Daran zeigt Daniel aber
auch, dass es nicht immer zu dem

gewünschten innigenEinvernehmen
kommt. Scheitern diese Versuche,
können sie auch zu scharfer Kritik
führen.Danielgehtes umdieWech-
selwirkungen zwischen verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen im
Zeitraumbis indie 1980er Jahre.Das
hilftauch,aktuelleZusammenhänge
zuverstehen ,auchwenndieheutige
Einflussnahme von Politiker/innen,
direktoderüber ihreAnhänger/innen,
auf die öffentliche Meinung über
Twitter und andere soziale Medien
durchaus an Breite und Schärfe ge-
wonnen hat. Aber auch die Medien
und ihre Verbreitung haben sich in
dem genannten Zeitraum stark ver-
ändert.
Daniel beschreibt ausgiebig das

Zusammenspiel von Vertraulichkeit
und Distanz als eine Beziehung
wechselseitiger Abhängigkeit, die
sich über Jahrzehnte hinweg ent-
wickelt hat. Sie spricht in diesem
Zusammenhang von einem „Ver-

traulichkeitskartell“, das ein strate-
gischesDilemmawerdenkann.Ohne
Hintergrundinformationen sei ein
nennenswerter Politikjournalismus
nicht möglich. Gleichzeitig bestehe
aberauchdieGefahreiner zugroßen
Nähe der Journalist/innen zum
politischen Betrieb, die ihre Infor-
mant/innen nicht durch kritische
Berichterstattung verärgern wollen.
Dennoch spricht Daniel als Fazit

nicht von einemGleichgewicht,we-
der in Deutschland noch in Groß-
britannien. Auf beiden Seiten sieht
sie eine stärkere Stellung der poli-
tischen Akteure, die durch ihre Ent-
scheidungendieRahmenbedingun-
gen für Pressefreiheit und Zensur
verändern können. Das gilt auch für
die Rechtsstellung von Informant/
innen, Stichwort Whistleblower.
Auch heutige Online-Medien sind
verwundbar durch Blockade von
Apps, Sperrung von Inhalten oder
Nutzer/innen. Heike Langenberg

ute danIel:
beziehungsgeschich-
ten. PolItIk und medIen
Im 20. Jahrhundert.
hamBurger edItIon,
464 seIten, 38 euro,
IsBn 978-3868543179

An Führungs- und Leitungskräfte
aus dem öffentlichen Sektor richtet
sich die Tagung Perspektive öD.
Sie steht in der Nachfolge des Pots-
damer Forums. Inhaltlich geht es
um die Veränderung von Führungs-
aufgaben und -rollen und Möglich-
keiten zur Gestaltung von Arbeits-
bedingungen im Rahmen des
Digitalisierungsprozesses. Die Ta-
gung findet am 6. und 7. September
in Berlin statt. Mehr Infos: https://
perspektive-oed.verdi.de/

Gesund,wertgeschätztundfair
bezahlt!Unter diesesMottohaben
ver.di, DGB und TBS Netz ihre ge-
meinsameFachtagung fürBetriebs-
und Personalräte von Call- und Ser-
vicecentern gestellt. Dabei geht es
umdie Zukunft der Branche und die
berechtigten Forderungen der Be-
schäftigten. Die Tagung findet vom
29.bis 31.Oktober inHattingenstatt.

Mehr Infos: www.callcenterta
gung.de
Zur Krankenhaustagung lädt

ver.di am 8. und 9. November nach
Berlin ein. Weitere Informationen
zum Ablauf, zu Referent/innen und
zumProgramm folgen noch. Die Ta-
gung richtet sich an Interessenver-
treter/innen aus Krankenhäusern
undUniversitätskliniken.MehrInfos:
https://gesundheit-soziales.ver
di.de/service/seminare/
Zum Thema Arbeiten auf Platt-

formen lädt ver.di am 6.Dezember
zu einer Tagung nach Berlin ein. Sie
findet im Rahmen des Projekt „Her-
ausforderungCloudundCrowd“von
ver.di und IG Metall statt.Auch hier
gilt es, den Termin vorzumerken,
nähere Infos zum Ablauf folgen.
Mehr Infos: https://innovation-
gute-arbeit.verdi.de/service/ver
anstaltungen/

Einvernehmen kann scheitern
– Ute Daniel untersucht das Zusammenspiel von Medien und Politik
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